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Weiterbildungsgesetz
Schreckgespenst Obligatorium
Gemäss Bundesverfassung hat der Bund den Auftrag, die Weiterbildung gesetzlich zu regeln. Travail.Suisse fordert, dass im Weiterbildungsgesetz der Grundsatz „Drei Tage obligatorische Weiterbildung für alle Arbeitnehmenden, finanziert durch die Arbeitgeber“ verankert wird. Für Travail.Suisse war bei der Lancierung der Idee des Obligatoriums schon klar, dass sie auf Widerstand stossen wird. Allerdings stellt sich die Frage, ob der Widerstand gegenüber dem Obligatorium nicht unreflektiert erfolgt. Denn wer sich intensiver damit auseinandersetzt, stellt fest, dass das Obligatorium alles andere als ein Schreckgespenst ist.
Obligatorien sind ein wichtiger Bestandteil politischer Lösungen. Wer dieses Instrument sinnvoll anwendet, kann zukunftsfähige Antworten auf gewichtige politische Fragen finden. Hier sei nur darauf hingewiesen, dass wir in der Schweiz zum Beispiel die Altersarmut durch eine obligatorische Sozialversicherung nachhaltig bekämpft haben. Ebenso schützt uns die obligatorische Krankenversicherung vor riesigen Problemen bei der medizinischen Versorgung der (finanzschwächeren) Bevölkerung. Und wo wären wir heute, wenn der Bund 1874 das Volksschulobligatorium nicht eingeführt hätte? Obligatorien sind daher alles andere als schlecht. Im Gegenteil: Sie leisten oft einen zentralen Beitrag zur Problemlösung.

Stärken des Obligatoriums in der Weiterbildung  
Travail.Suisse geht davon aus, dass die Einführung eines minimalen Obligatoriums im Bereich der berufsorientierten Weiterbildung mithilft, viele aktuelle und zukünftige Probleme zu lösen, und zwar ohne Ausbau der Administration und mit vielen Freiheiten auf Seiten der Betriebe.
· Wichtigstes Ergebnis des Obligatoriums ist, dass wirklich alle Arbeitnehmenden zu einer minimalen Weiterbildung kommen, auch Wenigqualifizierte. Ohne Obligatorium wird es immer Arbeitnehmergruppen geben, welche von Weiterbildung ausgeschlossen sind.

· Durch das Obligatorium wird auch die Flexibilität des Arbeitsmarktes erhöht. Für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft ist gerade diese Flexibilität wichtig. Die Arbeitgeberseite sollte daher ein grosses Interesse daran haben, dass alle Arbeitnehmenden Weiterbildung erhalten und durch das Obligatorium alle Unternehmungen dazu verpflichten werden, ihren Anteil an die Weiterbildung der Angestellten zu leisten. 

· Das Obligatorium kann auch zur Bekämpfung des vorausgesagten Fachkräftemangels beitragen. Indem alle Arbeitnehmenden am lebenslangen Lernen teilnehmen können, wächst die Chance, dass die Arbeitnehmenden über jene Kompetenzen verfügen, die von der Wirtschaft her verlangt werden. 

· Das Obligatorium hilft auch mit, dass Bildungsangebote für Wenigqualifizierte entstehen. Denn das Obligatorium generiert eine Nachfrage, die zu Angeboten für Wenigqualifizierte führt.
Viele Vorteile gegenüber anderen Ansätzen

Die Stärken eines Obligatoriums werden auch dann sichtbar, wenn man sich mit möglichen Alternativen auseinandersetzt. Man kann natürlich weiterhin auf die Selbstverantwortung der Betriebe und der Arbeitnehmenden setzen. Dies hätte allerdings zur Folge dass die Schweiz in Bezug auf die Weiterbildung weiterhin ein gespaltenes Land bleibt, in dem vor allem gut qualifizierte Männer Weiterbildung erhalten. 
Oder man kann Weiterbildung durch Steuerabzüge fördern. Das bevorteilt vor allem gut verdienende Personen und bringt keine zusätzliche Motivation für Kleinverdienerinnen und -verdiener. 
Oder man kann durch Bildungsgutscheine die Weiterbildung fördern. Das erfordert indes den Aufbau einer Administration, was gerade beim Obligatorium nicht nötig ist. 

Denn indem der Betrieb die Weiterbildung finanziert, wird kein Geld mit grossem administrativen Aufwand hin- und hergeschoben. Auch dem Streit um die Definition von berufsorientierter Weiterbildung wird durch das Obligatorium ausgewichen. Weil keine Subventionen fliessen, entscheidet jeder Betrieb im Gespräch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmenden in eigener Verantwortung, welche Art von Weiterbildung beiden Seiten etwas bringt. Zudem verhindert diese Lösung auch das Problem der Mitnahmeeffekte, die staatliche Finanzierungen mit sich bringen. Angesichts all dieser Vorteile zeigt sich, dass das Obligatorium eine elegante und moderne Lösung zur Förderung der Weiterbildung ist. 

Bruno Weber-Gobet, Leiter Bildungspolitik, Travail.Suisse 
Travail.Suisse, Hopfenweg 21, 3001 Bern, Tel. 031 370 21 11, info@travailsuisse.ch, www.travailsuisse.ch
